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WICHTIGE BUCHUNGSHINWEISE FÜR UNSEREN HOF :
∙  Bitte leistet bei Erhalt der Buchungsbestätigung eine Anzahlung von 25 % des Gesamtpreises.
∙  14 Tage vor Anreisedatum (oder am Anreisetag in bar) bitten wir um Zahlung des Restbetrages.
∙  Es ist keine Kartenzahlung bei uns möglich!
∙  Starterpaket inkl. 2 Spültabs, Spüli, Lappen+Schwamm, 2 WC-Rollen, Küchenrolle, Backpapier, Alufolie, 
 je 1x Mülltüte
∙  Anreise ab 16 Uhr (wenn nichts anderes vereinbart)
∙  Abreise bis 10 Uhr (wenn nichts anderes vereinbart)
∙ Jetzt vorsorgen und Reiseschutz abschließen:
 https://www.reiseversicherung.de/baRuntime/start?rendermode=31&ba=tid&agency=028339000000

HERZLICH WILLKOMMEN AUF DEM HILPERTENHOF IN RAITENBUCH
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HOF & HAUSORDNUNG
∙  Wenn Ihr uns zur Stallzeit besucht – ist immer ein Elternteil mit anwesend.
 Die Stallzeit teilen wir Euch vorab mit – außerhalb dieser Zeit, ist das Betreten des Stalles nicht erlaubt.
∙  Landwirtschaftstypische und übliche Immissionen (Gerüche, Geräusche usw.) lassen sich bei einem Urlaub 
 auf dem Bauernhof nicht vermeiden. 
 Sie berechtigen weder zur Minderung des Preises, vorzeitigen Abreise oder einer Stornierung.
 Das gleiche gilt bei schlechtem Wetter oder das Ausbleiben von Schnee.
∙  Das Betreten landwirtschaftlicher Betriebsräume wie Ställe, Heuboden usw. ist nur unter Aufsicht von 
 Betriebsangehörigen erlaubt. 
∙  Bei Eurer Anreise wird auf die Gefahren auf dem Bauernhof hingewiesen.
∙  Die landwirtschaftlichen Schlepper und Maschinen sind keine Kinderspielzeuge.
 Auch diese dürfen nur mit Erlaubnis und im Beisein eines Betriebsangehörigen bestiegen werden.

∙  Informiert uns umgehend, wenn Ihr etwas vermisst oder in irgendeiner Form Hilfe benötigt.
∙  Bitte geht mit der Einrichtung und dem Inventar so um, als wäre es Euer eigenes.
 Die Mieter haften für Beschädigungen am Inventar und Einrichtung. Schäden müssen dem Vermieter 
	 mitgeteilt	werden	und	können	in	der	Regel	über	Eure	private	Haftpflichtversicherung	geregelt	werden.
∙  Das Rauchen ist in den Wohnungen nicht gestattet. 
 Wir bitten Euch, im Freien oder auf dem Balkon zu rauchen.
∙  W-LAN ist vorhanden - aber sehr ländlich - streamen von Filmen oder Videos ist nicht möglich.
∙  Die Fußböden unseres Ferienhauses sind aus Naturholz. 
	 Bitte	zieht	Eure	Straßenschuhe	im	Hausflur	des	Eingangsbereiches	aus.
∙  Bitte beachtet unsere Mülltrennung. Erklärung erfolgt immer am Anreisetag.
∙  In Spülbecken, Toiletten, Waschbecken und Dusche dürfen keine Essensreste, Abfälle, schädliche 
 Flüssigkeiten oder ähnliches geschüttet werden.
∙  Bitte haltet Euch an die Ruhezeit ab 22 Uhr.
∙  Beim Verlassen des Hauses sind die Türen und Fenster zu schließen.
∙  Bei Verlust des Schlüssels sowie der HochschwarzwaldCard haftet der Mieter.
∙  Beim Mieten von 2 oder mehr Wohnungen ist darauf zu achten, dass alle Gegenstände wieder in die 
 ursprüngliche Wohnung zurück gebracht werden.
∙  Nehmt die Sitzpolster für die Outdoormöbel bei Regen oder auch über Nacht wieder mit in Eure Wohnung.
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GASTAUFNAHMEBEDINGUNGEN HILPERTENHOF 

1. VERTRAGSSCHLUSS, REISEVERMITTLER, ANGABEN IN HOTELFÜHRERN
1.1. Mit der Buchung bietet der Gast uns den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. 
 Grundlage dieses Angebots sind die Beschreibung der Unterkunft und die ergänzenden Informationen
	 in	der	Buchungsgrundlage	(z.B.	Ortsbeschreibung,	Klassifizierungserläuterungen),	soweit	diese	dem	
 Gast vorliegen. 
1.2.  Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von uns herausgegeben wurden, sind 
	 für	uns	und	unsere	Leistungspflicht	nicht	verbindlich,	soweit	sie	nicht	durch	ausdrückliche	Vereinbarung	
	 mit	dem	Gast	zum	Inhalt	unserer	Leistungspflicht	gemacht	wurden.	
1.3.  Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, 
 Internet) erfolgen. Bei elektronischen Buchungen wird dem Gast der Eingang der Buchung von uns 
 unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt. 
1.4.  Der Vertrag kommt mit dem Zugang unserer Annahmeerklärung (Buchungsbestätigung) zustande. Die 
 Annahmeerklärung bedarf keiner bestimmten Form, mit der Folge, dass auch mündliche und 
 telefonische Bestätigungen für den Gast und uns rechtsverbindlich sind. Im Regelfall werden wir bei 
 telefonischen oder mündlichen Buchungen zusätzlich eine schriftliche Ausfertigung der Buchungs-
 bestätigung an den Gast übermitteln. 
1.5.  Unterbreiten wir auf Wunsch des Gastes oder des Auftraggebers ein spezielles Angebot, so liegt darin, 
 abweichend von den vorstehenden Regelungen, ein verbindliches Vertragsangebot von uns an den 
 Gast, bzw. den Auftraggeber. In diesen Fällen kommt der Vertrag, ohne dass es einer entsprechenden 
 Rückbestätigung unsererseits bedarf, zu Stande, wenn der Gast, bzw. der Auftraggeber dieses Angebot 
 innerhalb der im Angebot genannten Frist ohne Einschränkungen, Änderungen oder Erweiterungen 
 durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruchnahme der Unterkunft 
 annimmt.  

Sehr geehrte Gäste, wir, Hilpertenhof, setzen unsere ganze Kraft und Erfahrung ein, um Ihren Urlaubs- oder 
Geschäftsaufenthalt bei uns erholsam und erfolgreich zu gestalten und zu einem Erlebnis werden zu lassen. 
Hierzu	tragen	auch	klare	Regelungen	über	die	beiderseitigen	Rechte	und	Pflichten	bei,	die	wir	mit	Ihnen,	nach-
folgend der Einfachheit halber „der Gast“ genannt, in Form dieser Gastaufnahmebedingungen treffen wollen. 
Diese Bedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im Buchungsfall zwischen dem Gast und 
uns zu Stande kommenden Gastaufnahmevertrags und regeln so ergänzend zu den gesetzlichen Vorschriften 
das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns. Bitte lesen Sie diese Bedingungen daher sorgfältig durch.
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3. PREISE UND LEISTUNGEN
3.1.  Die in der Buchungsgrundlage (Prospekt, Internet) angegebenen Preise sind Endpreise und schließen 
 die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit bezüglich der Nebenkosten nichts 
 anders angegeben ist. Gesondert anfallen und ausgewiesen sein können Kurtaxe sowie Entgelte für 
 verbrauchsabhängig abgerechnete Leistungen (z.B. Strom, Gas, Wasser, Kaminholz) und für Wahl- 
 und Zusatzleistungen. 
3.2.  Die von uns geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungs-
 bestätigung in Verbindung mit der jeweiligen Buchungsgrundlage (Prospekt, Internet) bzw. der Objekt-
 beschreibung sowie aus etwa ergänzend zwischen uns und dem Gast/Auftraggeber ausdrücklich 
 getroffenen Vereinbarungen. 
 Dem Gast/Auftraggeber wird empfohlen, ergänzende Vereinbarungen schriftlich zu treffen.

2. UNVERBINDLICHE RESERVIERUNGEN
2.1.  Für den Gast unverbindliche Reservierungen, von denen er kostenlos zurücktreten kann, sind nur bei 
 entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung mit uns möglich. 
2.2.  Ist keine für den Gast unverbindliche Reservierung ausdrücklich vereinbart worden, so führt die 
 Buchung nach Ziff. 1 (Vertragsschluss) dieser Bedingungen grundsätzlich zu einem für uns und den 
 Gast/Auftraggeber rechtsverbindlichen Vertrag.
2.3.  Ist eine für den Gast unverbindliche Reservierung vereinbart, so wird die gewünschte Unterkunft von 
 uns verbindlich zur Buchung durch den Gast bis zum vereinbarten Zeitpunkt frei gehalten. Der Gast hat 
 uns bis zu diesem Zeitpunkt Mitteilung zu machen, falls die Reservierung als auch für ihn verbindliche 
 Buchung behandelt werden soll. Geschieht dies nicht, entfällt die Reservierung ohne weitere Benach-
	 richtigungspflicht	unsererseits.	Erfolgt	die	Mitteilung	fristgerecht,	so	wird	die	Buchung	unabhängig	von	
 einer von uns noch erfolgenden Buchungsbestätigung verbindlich.
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4. ZAHLUNG
4.1.  Eine Anzahlung ist in Höhe von 25% des Gesamtpreises mit Erhalt der Buchungsbestätigung zu zahlen. 
4.2.  Der Restbetrag ist bis 14 Tage vor dem Anreisetag zu überweisen oder BAR am Anreisetag zu 
 begleichen. 
4.3.  Erfolgt die Anzahlung trotz Mahnung mit Fristsetzung nicht rechtzeitig, so können wir, soweit wir selbst 
 zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage sind und kein vertragliches oder 
 gesetzliches Zurückbehaltungsrecht des Gastes besteht, vom Vertrag zurücktreten und den Gast mit 
 Rücktrittskosten nach Ziff. 5 diese Bedingungen belasten. 
4.4.  Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck sowie Kreditkartenzahlungen sind nicht 
 möglich. Auf Zahlung am Aufenthaltsende durch Überweisung besteht kein Anspruch.

5. RÜCKTRITT UND NICHTANREISE
5.1.  Im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise bleibt unser Anspruch auf Bezahlung des vereinbarten Auf-
	 enthaltspreises	einschließlich	des	Verpflegungsanteils	und	der	Entgelte	für	Zusatzleistungen,	bestehen.
5.2.		 Wir	sind	verpflichtet,	uns	im	Rahmen	unseres	gewöhnlichen	Geschäftsbetriebs,	ohne	Verpflichtung	zu		
 besonderen Anstrengungen und unter Berücksichtigung des besonderen Charakters der gebuchten 
 Unterkunft (z. B. Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) um eine anderweitige Verwendung der 
 Unterkunft zu bemühen. 
5.3.		 Wir	sind	verpflichtet,	uns	die	Einnahmen	aus	einer	anderweitigen	Belegung	und,	soweit	diese	nicht	
 möglich ist, ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen. 
5.4.  Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen für die Bemessung ersparter Aufwen-
 dungen, hat der Gast, bzw. der Auftraggeber an uns die folgende Beträge zu bezahlen, jeweils bezogen 
 auf den gesamten Preis der Unterkunftsleistungen (einschließlich aller Nebenkosten), jedoch ohne 
 Berücksichtigung etwaiger öffentlicher Abgaben wie Fremdenverkehrsabgabe oder Kurtaxe:
	 Bei	Ferienwohnungen/Unterkünften	ohne	Verpflegung	90%
5.5.  Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es ausdrücklich vorbehalten, uns nachzuweisen, dass unsere 
 ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass 
 eine anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen oder sonstigen Leistungen stattgefunden hat. 
	 Im	Falle	eines	solchen	Nachweises	sind	der	Gast,	bzw.	der	Auftraggeber	nur	verpflichtet,	
 den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen.
5.6.  Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen.
5.7.  Die Rücktrittserklärung ist ausschließlich an uns, nicht etwa an eine örtliche Tourismusstelle zu richten 
 und sollte im Interesse des Gastes schriftlich erfolgen.
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6. AN- UND ABREISE
6.1.  Der Bezug der Unterkunft hat zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne besondere Vereinbarung frühestens ab 
 16:00 Uhr zu erfolgen. 
6.2.		 Der	Gast	ist	verpflichtet	uns	spätestens	bis	zum	vereinbarten	Anreisezeitpunkt	eine	etwaige	Verspätung	
	 mitzuteilen.	Erfolgt	eine	fristgerechte	Mitteilung	nicht,	sind	wir	berechtigt,	aber	nicht	verpflichtet,	die	
 Unterkunft anderweitig zu belegen. 
6.3.  Die Unterkunft ist vom Gast zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne besondere Vereinbarung spätestens bis 
 10:00 Uhr des Abreisetages frei zu machen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der Unterkunft können wir  
 eine entsprechende Mehrvergütung verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens 
 bleibt uns vorbehalten.

7. PFLICHTEN DES KUNDEN, MITNAHME VON TIEREN, KÜNDIGUNG DURCH UNS
7.1.		 Der	Gast	ist	verpflichtet,	die	Unterkunft	und	ihre	Einrichtungen	nur	bestimmungsgemäß	und	soweit	
	 vorhanden	nach	den	Benutzungsordnungen	und	insgesamt	pfleglich	zu	behandeln.	
7.2.		 Der	Gast	ist	verpflichtet,	uns	auftretende	Mängel	und	Störungen	unverzüglich	anzuzeigen	und	Abhilfe	
 zu verlangen. Eine Mängelanzeige, die nur gegenüber der örtlichen Tourismusstelle erfolgt, ist nicht 
 ausreichend. Unterbleibt die Mängelanzeige schuldhaft, können Ansprüche des Gastes ganz oder 
 teilweise entfallen. 
7.3.  Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen kündigen. Er hat uns zuvor 
 im Rahmen der Mängelanzeige eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die 
 Abhilfe unmöglich ist, von uns verweigert wird oder die sofortige Kündigung durch ein besonderes, uns 
 erkennbares Interesse des Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder aus solchen Gründen dem Gast die 
 Fortsetzung des Aufenthalts objektiv unzumutbar ist. 
7.4.  Eine Mitnahme und Unterbringung von Haustieren ist in unserem Gästehaus nicht gestattet.
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8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Wir haften nicht für Angaben zu Preisen und Leistungen, für die Leistung selbst oder für Leistungsstörungen 
bei Leistungen, die während des Aufenthalts durch uns für den  Gast/Auftraggeber erkennbar als Fremdleis-
tungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). Entspre-
chendes gilt für Fremdleistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der Unterkunft vermittelt werden, 
soweit diese in der Ausschreibung, bzw. der Buchungsbestätigung ausdrücklich als Fremdleistungen gekenn-
zeichnet sind.

9. VERJÄHRUNG
9.1.  Vertragliche Ansprüche des Gastes aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
	 heit	einschließlich	vertraglicher	Ansprüche	auf	Schmerzensgeld,	die	auf	einer	fahrlässigen	Pflicht-
	 verletzung	unsererseits	oder	einer	vorsätzlichen	oder	fahrlässigen	Pflichtverletzung	eines	unserer	
 gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, verjähren in 3 Jahren. 
	 Dies	gilt	auch	für	Ansprüche	auf	den	Ersatz	sonstiger	Schäden,	die	auf	einer	grob	fahrlässigen	Pflicht-
	 verletzung	unsererseits	oder	auf	einer	vorsätzlichen	oder	grob	fahrlässigen	Pflichtverletzung	eines		 	
 unserer gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Alle übrigen vertraglichen Ansprüche 
 verjähren in 1 Jahr. 
9.2.  Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gast 
 von Umständen, die den Anspruch begründen und uns als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
 Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
9.3.  Schweben zwischen dem Gast und uns Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den 
 Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Gast oder wir die 
 Fortsetzung der Verhandlungen verweigern. Die vorbezeichnete Verjährungsfrist von einem Jahr tritt 
 frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
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10. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND
10.1.		Auf	das	Vertragsverhältnis	zwischen	dem	Gast,	bzw.	dem	Auftraggeber	und	uns	findet	ausschließlich	
 deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis.
10.2.  Der Gast, bzw. der Auftraggeber, können uns nur an unserem Sitz verklagen.
10.3.  Für unsere Klagen gegen den Gast, bzw. den Auftraggeber ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. 
	 Für	Klagen	gegen	Gäste,	bzw.	Auftraggeber,	die	Kaufleute,	juristische	Personen	des	öffentlichen	oder	
 privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
 im Ausland haben, oder deren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
 Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand unser Sitz vereinbart. 
10.4.  Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag anwendbare, nicht 
 abdingbare Bestimmungen der Europäischen Union oder andere internationale Bestimmungen 
 anwendbar sind. 

© Urheberrechtlich geschützt; RA Noll, Stuttgart, 2004-2019. Ihr Vertragspartner ist: Herr Florian Wohllaib


